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 - Öffentliche Bekanntmachung –

Aufforderung zur Anmeldung von Rechten im Flurbereinigungsverfahren

Lüderitz-Forst BAB A14

Durch den Änderungsbeschluss vom 8.8.2016 wurden folgende Flurstücke 
zum Verfahren zugezogen:

Gemarkung Colbitz, Flur 1, Flurstück 38, 39, 40, 41/1 und
Gemarkung Colbitz, Flur 13, Flurstück 19

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Flurbereinigungsverfah-ren berechtigen können, sind innerhalb von 3 
Monaten bei der zuständigen Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 
Halberstadt, anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).

Es kommen in Betracht:

a)	� Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken oder von Rech-ten an solchen Rechten oder von persön-
lichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken, z. 
B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG);

b)	� Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereinigungsge-
biet gehörenden Grundstücken, insbesondere Hütungsrechte oder ande-
re Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fi-
schereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 begründet sind und deshalb 
der Eintra-gung in das Grundbuch nicht bedurften;

c)	� Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das 
Liegenschaftskataster über-nommen sind.

	� Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde in-
nerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu 
betei-ligen. Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Flurbereini-gungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). 

	� Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss 
die Wirkung eines vor der An-meldung eingetretenen Fristablaufes 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die 
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt 
worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

	� Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außer-
halb des Grundbuches (z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden 
die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grund-
buchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken 
bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der Unterla-
gen für die Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukom-
men.

Im Auftrag
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